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Beusrichter verworfen hat, so fodert Escher Rükwei-
sung dieses Grundsatzes in die Kommission. Kilch-
mann folgt, will aber die MuniZMlitatscommission
mit der Friedensrichtcrcommission vereinigen, weil er
glaubt diese Gegenstande können füglicm mit einander
verblinde» und dadurch der Republik eine grosse Zahl
von Beamten erspart werden. Anderwerth foöcrt
vor allem aus, daß man entscheide ob man Friedens-
rich ter oder Fricdensgerichte haben wolle. H über
folgt der Zurnkweisung in die Kommission; kann aber
der Vereinigung der Munizipalitatscommissiou mit der
Friedensrichtercommission nicht beistimmen, weil auch

nicht einmal in der Untersuchung Gegenstande mit ein-
ander vermengt werden sollen, die in der Ausführung
ohne der Konstitution die Wurzel abzuschneiden und
dadurch Gegenrevolution zu bewirken, vermengt wer-
den dürfen : dagegen stimmt er Anderwerths Antrag bei.

Akcrmann folgt, obgleich er gesteht, daß die Frie-
deusrichter eigentlich constitutiouswidrig sind, weil
die Konstitution nichts von denselben ipricht: um aber
doch wenigstens das Volk zu befriedigen, will er, daß
in jeder Urversammlung ein Friedensrichter vom Volk
selbst erwählt werde. Carrard sagt, man scheine

gar die ganze Anstalt der Friedensrichter verwerfen zu

wollen, wodurch das ganze Volk aber schreklich in
seinen Erwartungen betrogen würde; man müsse also
hierüber vor allem aus entscheiden: will man Frie-
denscichter, so denke man ja an keine Vermengung der-
selben mit den Munizipalitàten, west dadurch die Ksn-
stitution vernichtet würde^ welche die strengste Theilung
der Gewàt erfodert. Will man aber Fnedcnsrich-
»er nach ganz andern Grundsätzen errichten als die von
der Commission aufgestellt und im erste» Beschluß

angenommen waren, so wähle mm? eine neue Commis-
sion, die auch nach neuen Grundsätzen arbeite.

(Die Fortsetzung folgt.)

Adresse der Gemeinde Langenthal an den
Regiermlstsconmussair des vollziehenden
DirektvmimS/ B- Stuber.
Bürger Regie run g seomm issair!
Mit der Empfindung des tiefsten Schmerzes wagt

es die Munizipalitàt von Langenrhal iin Namen der

ganzen versammelten Gemeinde, Ihnen, Bürger Re-
Lierungccommissair, über das ärgerliche, Ruhe und
Ordnung störende, aufrührerische Bcwagen, welches
in ihrnu Mittel statt gefunden ha:, ihr aufrichtigstes
Herzenleid zu bezeugen.

Groß und mannigfaltig sind die Vergehen, welche
bei diesem leidigen Anlaß unterlaufen sind ; viele unter
unsern Bürgern sind es, die sich mehr oder weniger
dabei zu Schulden haben kommen lassen; die einen
durch gefahrliche Anschlag-, andere durch Leichtglau-
bigkeit, noch andere aber durch Blödigkeit« den ClM-'

pcrern nachzufpûê

Glaubet indeß, Bürger Reglerungs ommlssaw,
unserer Versicherung, daß bei alle dein àusscrn Schein,
der wider uns zeuget, doch der grössere, ja weit der
größte Theil dieser Gemeinde au aller Theilnahme
von geheimen und öffentlichen Komploten schuldlos ist.

Ja, Sie, Bürger Regierungscommissaw, find
selbst von der Wahrheit überzeugt, daß es viele Red-
lichc unter uns giebt, welche weit entfernt, dieAbsich-
ten der Empörer zu befördern, im Gegentheil allen ihren
Kräften aufboten, daß jede Aufruhr gestillt, und Ruhe
und Ordnung unter uns erhalten werde.

Desto trauriger denn für die Schuldlosen, daß sie
nunmehr für die Schuldigen büssen und an ihrer-
Steile gestraft werden sollen.

Die Folge dieser unseligen Geschichte bat uns eins
Menge von Exekutionswuppen auf den Hals gezogen,
deren längere Beibehaltung uns in desto grössere Be-
kümmcrniß setzet, je mehr w ir die Gewißheit vor Augen
sehen, daß viele unserer Mitbürger unter der Last, die
sie über Vermögen tragen, bald erdenkt und zu Grunde
gerichtet werden mußten.

Bürger Regieruugscommissair, helfen Sie, daß
die Verbrecher, andern zum Schrecken und Beispiel
gestraft werde» ; aber unterscheidet sie den Verführer
von den Verführten, und straft nicht zu hart den
Unschuldigen für den Schuldigen.

Läßet unsere Bitte keine Fehlbitte seyn, indem
Ihr uns durch Ihr kräftiges Fürwort Verzeihung für
die Erleichterung bewirket, daß uns, wo nicht bis
ganze Last, do») ein Theil der einquartierten Truppen
abgenommen werden mögen.

Empfanget dagegen das feierliche Gclübd von
der gcsaiuntten Bürgerschaft, und jedem ihrer Glieder
ins besonders, daß sie ihre Vergehen aufrichtigst bcreucn
und daß ihre größten Bemühungen unablaM dahin
sireben werden sich der Verzeihung und Milde, si e

die sie nochmals dringend bitten/ — würdig zumachen.
Wir bitte» Sie insonderheit, unserer Regierung

die so aufrichtige als unverbrüchliche Versicherung zu
geben, daß wir uns hinfort als gute und ruhige Bur-
gcr den Gesetzen und Ordnungen willigst unterziehen,
die constituirkcn Autoritäten in Eh. en halten und ihnen
gehorchen, und nicht nur Ruhe und Ordnung erhal-
ten, sondern auch keine Ruhestörer unter rmS dulde»
werden.

Langcuthal den isten Okt. 1798.

Im Namen der Gemeinde
Jakob Geyser, Agent.

Der Präsident der Muni; pal.'tá:
Frieder ich Hü nix.
Felix Zulauf.
Feii.r Schmid.
Jacob Buchmülker. '
Sam. M u m mencha le r.

Mmchip. S'ttr.
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